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Nachweis von Personendaten mit  
 
Das revidierte Datenschutzgesetz des Bundes wird voraussichtlich 2021 in Kraft treten. Kantone überprü-
fen ihre Datenschutzgesetze/Verordnungen aufgrund des neuen Gesetzes und erlassen Vorgaben für die 
Einwohnerdienste. 

So müssen Einwohnerdienste jede Datenbekanntgabe (Einzel- und Sammelauskünfte) festhalten und 
nachweisen können. 

Mit dem neuen Modul «Personendaten nachweisen» dokumentiert das System sämtliche Auskünfte und 
Datenlieferungen von Personendaten an Dritte. Dem Datenschutz wird damit Rechnung getragen und bei 
einer entsprechenden Anfrage können die Informationen auf Knopfdruck gebündelt geliefert werden. 

Protokolliert werden: 

 Web Info-Center Abfragen 
 Info-Center Abfragen 
 Einzelauskünfte (Auskunft, Auskunft erweitert und Auskunft vollständig) 
 Sammelauskünfte/Listenauskünfte 

Für telefonische Auskünfte steht zudem der neue Geschäftsfall "Auskunft mündlich" zur Verfügung. 

Auskünfte 
Im Geschäftsfall Auskunft stehen vier Geschäftsfälle zur Verfü-
gung. Bei den ersten drei Geschäftsfällen wird jeweils eine 
schriftliche Adressauskunft erstellt. Zudem ist es möglich im glei-
chen Prozess eine Eimalrechnung zu erfassen. Bei der Auskunft 
mündlich wird festgehalten, wer angerufen hat, ohne dass im 
Nachgang ein Dokument aufbereitet wird.  

Im Einwohner-Register Auskünfte ist ersichtlich, welche Auskünfte von einer Person erstellt wurden. 

 

Sammelrechnungen 
An Subjekte/Auskunftssteller, welche als Sammelrechnungsempfänger definiert sind, werden periodisch 
eine Rechnung verschickt. So bekommt z.B. ein Kreditinstitut nicht für jede Anfrage eine Rechnung, son-
dern monatlich. Auf der Rechnung ist ersichtlich, für welche Einwohner die Anfrage jeweils gestellt wurden. 
Eine solche Definition/Übersicht der getätigten Auskünfte wären auch für befreite Auskünfte möglich (bspw. 
Krankenkassen). 
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Sammelauskunft/Listenauskunft 
Mit drei Auswertungs-Selektionskriterien kann definiert werden, ob die ausgewerteten Einwohner für die 
Sammelauskunft gespeichert/protokolliert werden sollen. Somit ist es auch möglich, ein ganzes Meldewe-
sen zu protokollieren. 

 

Auswertung «Nachweis Personendaten» 
Mittels dem Report «Nachweis Personendaten» kann einem Einwohner mitgeteilt werden, welche Anfrage-
steller Auskünfte über ihn angefordert haben. Diese können beliebig auch ausgeblendet werden, wenn 
bspw. ein Web Info-Center darauf nicht erscheinen soll. 

 

Voraussetzungen 
Für den Einsatz müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Option «Adressauskünfte (nest)» 

 Option «Personendaten nachweisen (nest)» 
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Kontakt 
Für eine individuelle Offerte oder bei Fragen wenden Sie sich an unser nest-Team: 

 

Roger Stauber 
Teamleiter 
roger.stauber@obt.ch  

Patrik Meier 
Senior Berater 
patrik.meier@obt.ch 

 

Stefan Eicher 
Senior Berater 
stefan.eicher@obt.ch  

Andreas Gujer 
Senior Berater 
andreas.gujer@obt.ch 

 

Katja Melliger 
Beraterin 
katja.melliger@obt.ch  

Silvan Hollenstein 
Berater 
silvan.hollenstein@obt.ch 
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